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1. Elektronische Bilanz:  
 Einführung wird faktisch 
 verschoben 
 

Nun ist es amtlich: Die Einführung der 
elektronischen Übermittlung von Bilan-
zen sowie Gewinn- und Verlustrechnun-
gen wird faktisch verschoben.  
 
Aus dem endgültigen Anwendungs-
schreiben des Bundesfinanzministeri-
ums geht hervor, dass die Bilanz und 
die Gewinn- und Verlustrechnung erst-
mals für das Wirtschaftsjahr 2013 – 
also regelmäßig im Jahr 2014 – elekt-
ronisch übermittelt werden müssen.  
 
Für das Wirtschaftsjahr 2012 ist die 
Abgabe in Papierform somit noch zuläs-
sig (BMF-Schreiben vom 28.9.2011, 
Az. IV C 6 - S 2133-b/11/10009). 
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2. Auffälliger Chi-Quadrat-Test 
allein reicht nicht für die 
Zuschätzung aus 

 
Auffälligkeiten beim sogenannten Chi-
Quadrat-Test berechtigen nicht zur 
Schätzung eines höheren Umsatzes, 
wenn keine weiteren Mängel der Buch-
führung gegeben sind. Dies hat das Fi-
nanzgericht Rheinland-Pfalz in einem 
mittlerweile rechtskräftigen Urteil ent-
schieden.  
 
Zum Hintergrund 
 
Bei dem Chi-Quadrat-Test handelt es 
sich um ein statistisch-mathematisches 
Verfahren, bei dem empirisch beobachte-
te mit theoretisch erwarteten Häufigkei-
ten verglichen werden. Mit dieser Metho-
de wird unterstellt, dass der prozentuale 
Anteil aller Zahlen von 0 bis 9 ungefähr 
gleich groß sein muss. Da jeder Mensch 
unbewusst Vorlieben für diverse Zahlen 
hat, wird ein Unternehmer, der seine 
Zahlen manipulieren will, genau diese 
„Lieblingszahlen“ häufiger verwenden. 
 
Der entschiedene Fall 
 
Im Streitfall fand in einem Friseursalon 
eine Betriebsprüfung statt. Der Prüfer 
bemängelte, dass die Kassenbücher in 
Form von Excel-Tabellen geführt worden 
waren, sodass die gesetzlich geforderte 
Unveränderbarkeit der Kassenbuchein-
tragungen nicht gewährleistet sei. Der 
Chi-Quadrat-Test ergab eine 100 %-ige 
Manipulationswahrscheinlichkeit. Dem 
Prüfer folgend erhöhte das Finanzamt die 
erklärten Umsatzerlöse um jährlich 
3.000 EUR. Die hiergegen erhobene Kla-
ge hatte vor dem Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz schließlich Erfolg. 
 
Die Richter führten u.a. aus, dass es 
nicht Sache des Steuerpflichtigen ist, 
darzulegen, dass das Kassenprogramm 
Manipulationen und Änderungen nicht 
zulässt. Der Nachweis einer Manipulati-
onsmöglichkeit obliegt vielmehr dem 

Finanzamt – und dieser Nachweis wurde 
vorliegend nicht erbracht. Der Chi-
Quadrat-Test allein ist jedenfalls nicht 
geeignet, Beweise dafür zu erbringen, 
dass die Buchführung nicht ordnungsge-
mäß ist.  
 
Darüber hinaus ist der Chi-Quadrat-Test 
bei einem Friseursalon, bei dem für die 
Leistungen ausschließlich volle bzw. hal-
be EUR-Beträge berechnet werden, eher 
ungeeignet. Ausgehend von der Preisliste 
des Friseursalons ergab sich, dass die 
Zahlen 0, 1, 4 und 5 naturgemäß über-
dimensional häufig auftreten müssen 
(beispielsweise Föhnfrisur: 15 EUR; Fär-
ben: 25 EUR bzw. 46,50 EUR). 
 
Hinweis: 
Bereits das Finanzgericht Köln hatte in 
2009 entschieden, dass das Ergebnis 
eines Zeitreihenvergleichs nicht geeig-
net ist, die Beweiskraft einer formell 
ordnungsgemäßen Buchführung zu ver-
werfen (FG Rheinland-Pfalz, Urteil  
vom 24.8.2011, Az. 2 K 1277/10;  
FG Köln, Urteil vom 27.1.2009,  
Az. 6 K 3954/07). 
 

 
 
3. Künstlersozialabgabe:  

Abgabesatz bleibt auch in 
2012 bei 3,9 % 

 
Der Prozentsatz der Künstlersozialabgabe 
bleibt konstant und beträgt damit auch in 
2012 unverändert 3,9 %. 
 
Zum Hintergrund 
 
Grundsätzlich sind alle Unternehmen 
abgabepflichtig, die regelmäßig von 
Künstlern oder Publizisten erbrachte 
Werke oder Leistungen für das eigene 
Unternehmen nutzen, um im Zusam-
menhang mit dieser Nutzung (mittelbar 
oder unmittelbar) Einnahmen zu erzielen 
(Künstlersozialabgabe-Verordnung 2012 
vom 6.9.2011, BGBl I 11, 1831). 
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 Umsatzsteuerzahler 
 
4. Zur umsatzsteuerlichen Be-

handlung von Gutscheinen 
 
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat 
dazu Stellung bezogen, wie die Ausgabe 
von Gutscheinen umsatzsteuerlich zu 
behandeln ist. 
 
Werden Gutscheine ausgegeben, die 
nicht zum Bezug von hinreichend be-
zeichneten Leistungen berechtigen, han-
delt es sich lediglich um den Umtausch 
eines Zahlungsmittels (z.B. Bargeld) in 
ein anderes Zahlungsmittel (Gutschein). 
Die Hingabe des Gutscheins selbst stellt 
keine Lieferung dar. Eine Anzahlung liegt 
ebenfalls nicht vor, da die Leistung nicht 
hinreichend konkretisiert ist. Somit un-
terliegt die Leistung erst bei Einlösung 
des Gutscheins der Umsatzsteuer.  
 
Beispiele: 
 
- Ein Kino stellt einen Gutschein aus, 

der sowohl für Filmvorführungen als 
auch beim Erwerb von Speisen (z.B. 
Popcorn) und Getränken eingelöst 
werden kann.  

 
- Ein Kaufhaus stellt einen Gutschein 

aus, der zum Bezug von Waren aus 
seinem Sortiment berechtigt. 

 
- Ein Buchhändler stellt Geschenkgut-

scheine aus, die zum Bezug von Bü-
chern oder Kalendern berechtigen. 

 
Werden dagegen Gutscheine über be-
stimmte, konkret bezeichnete Leistungen 
ausgestellt, unterliegt der gezahlte Be-
trag als Anzahlung der Umsatzbesteue-
rung. Bei Ausführung der Leistung unter-
liegt der ggf. noch zu zahlende Diffe-
renzbetrag der Umsatzsteuer.  
 
Beispiele: 
 
- Ein Restaurant stellt einen Gutschein 

über ein Frühstücks- und Lunchbuffet 
aus. 

- Ein Kino erstellt Gutscheine über 
Filmvorführungen. 

 
- Ein Fitnessstudio stellt einen Gut-

schein zur Benutzung der Sonnen-
bank aus (OFD Karlsruhe, Verfügung 
vom 25.8.2011, Az. S 7270). 

 
 

5. Vorsteuerabzug: Installation 
einer Photovoltaikanlage 

 

In gleich drei Urteilen hat sich der Bun-
desfinanzhof zu den Voraussetzungen 
und zum Umfang des Vorsteuerabzugs 
im Zusammenhang mit der Installation 
einer Photovoltaikanlage geäußert. Da-
nach ist ein (privater) Betreiber einer 
Photovoltaikanlage, der den mit seiner 
Anlage erzeugten Strom kontinuierlich an 
einen Energieversorger veräußert, inso-
weit umsatzsteuerrechtlich Unternehmer. 
Somit ist er grundsätzlich zum Abzug der 
Vorsteuer berechtigt, wenn die Aufwen-
dungen mit seinen Umsätzen aus den 
Stromlieferungen in direktem und unmit-
telbarem Zusammenhang stehen.  
 
Nachfolgend wichtige Urteilsaussagen im 
Überblick: 
 
- Der Betreiber einer 

Photovoltaikanlage kann den Vor-
steuerabzug aus den Herstellungs-
kosten eines Schuppens, auf dessen 
Dach die Anlage installiert wird und 
der anderweitig nicht genutzt wird, 
nur im Umfang der unternehmeri-
schen Nutzung des gesamten Gebäu-
des beanspruchen. 
 

Hinweis: 
Voraussetzung ist allerdings, dass diese 
unternehmerische Nutzung des Schup-
pens mindestens 10 % der Gesamtnut-
zung beträgt. Denn nach dem Umsatz-
steuergesetz gilt die Lieferung eines 
Gegenstands (hier: Schuppen), den der 
Unternehmer zu weniger als 10 % für 
sein Unternehmen nutzt, als nicht für 
das Unternehmen ausgeführt. 
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- Wird das Dach einer schon vorhande-
nen, anderweitig nicht genutzten 
(leerstehenden) Scheune neu einge-
deckt und sodann eine Photovoltaik-
anlage auf dem Dach installiert, kann 
der Stromerzeuger den Vorsteuerab-
zug aus den Aufwendungen für die 
Neueindeckung des Daches nur im 
Umfang des unternehmerischen 
Nutzunganteils an der gesamten 
Scheune beanspruchen.  
 

Hinweis: 
Hier gilt die 10 %-Grenze nicht, weil es 
sich nicht um Herstellungskosten eines 
gelieferten Gegenstands handelt, son-
dern um Erhaltungsaufwendungen in 
Form von Dienstleistungen. 
 

 
- Den unternehmerischen Nutzungsan-

teil an dem jeweiligen Gebäude hat 
der Unternehmer im Wege einer 
sachgerechten und von der Finanz-
verwaltung zu überprüfenden Schät-
zung zu ermitteln. Nach den drei Ur-
teilen des Bundesfinanzhofs kommt 
dabei z.B. ein Umsatzschlüssel in Be-
tracht, bei dem ein fiktiver Vermie-
tungsumsatz für den nichtunterneh-
merisch bzw. privat genutzten inne-
ren Teil des Gebäudes einem fiktiven 
Umsatz für die Vermietung der Dach-
fläche an einen Dritten zum Betrieb 
einer Photovoltaikanlage gegenüber-
gestellt wird (BFH-Urteile vom 
19.7.2011, Az. XI R 29/10, Az. 
XI R 21/10, Az. XI R 29/09). 

 
 

 Arbeitgeber 
 
6. ELENA-Verfahren ist  

abgeschafft 
 

Der Bundesrat hat die Aufhebung des 
ELENA-Verfahrens (Elektronischer Ent-
geltnachweis) gebilligt. Damit ist der 
Weg frei, um das ELENA-Verfahren noch 
vor Jahresende einzustellen. Das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie teilte mit, dass Arbeitgeber ab 
Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach 

seiner Verkündung von den elektroni-
schen Meldepflichten befreit sind. Es 
werden dann keine Arbeitnehmerdaten 
mehr angenommen und alle bisher ge-
speicherten ELENA-Daten unverzüglich 
gelöscht. 
 
Zum Hintergrund 
 
Seit 2010 müssen jeden Monat teilweise 
hochsensible Arbeitnehmer-Daten an 
eine zentrale Speicherstelle gemeldet 
werden. Mithilfe dieser Daten sollte die 
Arbeitgeberverpflichtung zur Ausstellung 
von Entgelt- bzw. Lohnbescheinigungen 
durch ein elektronisches Verfahren er-
setzt werden. Anträge auf Sozialleistun-
gen sollten so beschleunigt werden.  
 
Ursächlich für die Aufhebung sind Prob-
leme mit der qualifizierten elektronischen 
Signatur und das notwendige Sicher-
heitsniveau im Bereich des Datenschut-
zes (BMWi, Mitteilung vom 4.11.2011; 
Gesetz zur Änderung des Beherber-
gungsstatistikgesetzes und des Handels-
statistikgesetzes sowie zur Aufhebung 
von Vorschriften zum Verfahren des 
elektronischen Entgeltnachweises). 
 
 
7. Elektronische Lohnsteuerkar-

te: Starttermin verzögert sich 
erneut 

 
Die elektronische Lohnsteuerkarte wird 
nicht zum 1.1.2012 eingeführt. Nach 
Aussage des Bundesfinanzministeriums 
liegt dies vor allem an Verzögerungen bei 
der technischen Erprobung des Abrufver-
fahrens.  
 
Derzeit stimmen Bund und Länder einen 
neuen Termin und die weitere Vorge-
hensweise für den Start ab. Die mögli-
chen Übergangsregelungen könnten so 
aussehen, dass die lohnsteuerlichen Da-
ten, die den Arbeitgebern im Dezember 
2011 vorliegen, weiter verwendet wer-
den. 
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Zum Hintergrund  
 
Ursprünglich sollten die elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale (kurz 
ELStAM) bereits in 2011 eingeführt wer-
den. Infolge von Verzögerungen beim 
Entwicklungsstand wurde der Starttermin 
auf den 1.1.2013 verschoben. Für 2011 
unterblieb die Ausgabe einer (neuen) 
Papierlohnsteuerkarte durch die Gemein-
de, sodass die Lohnsteuerabzugsmerk-
male der „alten“ Lohnsteuerkarte 2010 
im Jahr 2011 grundsätzlich weiterhin zu 
berücksichtigen sind. 
 
Bislang befinden sich die Lohnsteuerab-
zugsmerkmale (Steuerklasse, Zahl der 
Kinderfreibeträge, andere Freibeträge 
und Religionszugehörigkeit) auf der Vor-
derseite der Papierlohnsteuerkarte. Diese 
Besteuerungsgrundlagen werden von der 
Finanzverwaltung künftig elektronisch 
verwaltet. In einer Datenbank werden 
die für das Lohnsteuerabzugsverfahren 
benötigten Daten vorgehalten und den 
abrechnungsberechtigten Arbeitgebern 
elektronisch zur Verfügung gestellt (BMF, 
Mitteilung vom 31.10.2011). 
 
 

Arbeitnehmer 
 

8. Firmenwagenbesteuerung: 
Nun ist der Bundesfinanzhof 
am Zug 

 

Darf der Dienstwagen auch privat ge-
nutzt werden, ist dieser geldwerte Vorteil 
bekanntlich zu versteuern. Bei der Ein-
Prozent-Regelung wird dabei der Brutto-
neuwagenlistenpreis des Pkw zugrunde 
gelegt. Die üblicherweise gewährten Ra-
batte von durchschnittlich 20 % fallen 
unter den Tisch. Diese für den Steuer-
pflichtigen nachteilige Praxis hat der 
Bund der Steuerzahler in einem Muster-
verfahren auf den Prüfstand gestellt. Das 
Finanzgericht Niedersachsen hat den 
verfassungsrechtlichen Bedenken für das 
Streitjahr 2009 aber eine Absage erteilt. 
Allerdings wurde die Revision zugelas-
sen, die bereits beim Bundesfinanzhof 
anhängig ist.  

Der jetzige Streit basiert auf einer frühe-
ren Entscheidung des Bundesfinanzhofs. 
Hier kamen die Richter zu dem Ergebnis, 
dass die unverbindliche Preisempfehlung 
eines Automobilherstellers jedenfalls seit 
2003 keine geeignete Grundlage mehr 
für die Bewertung des lohnsteuerrecht-
lich erheblichen Vorteils eines Personal-
rabatts für Jahreswagen ist. Im Nach-
gang zu diesem Verfahren stellte sich 
nun die Frage, ob der Gesetzgeber weiter 
am Bruttolistenneupreis als Bemes-
sungsgrundlage festhalten darf, wenn 
dieser nicht mehr am Markt gezahlt wird.  
 

Im Streitfall konnte das Finanzgericht 
Niedersachsen keine zur Anpassung der 
Ein-Prozent-Regelung zwingende Verän-
derung der Lebenswirklichkeit feststellen. 
Die Größenordnung der gewährten Ra-
batte (10 % bis über 30 %), die zudem 
von Hersteller, Modell und Sonderfakto-
ren abhängig sind, rechtfertige dies 
nicht. Die Richter lehnten sich dabei an 
die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit 
der Steuerfreiheit von Sonntags-, Feier-
tags- und Nachtzuschlägen an. Hier hatte 
das Gericht eine gravierende Abweichung 
von den ursprünglichen Verhältnissen 
von  66 % festgestellt und die Norm für 
verfassungswidrig erklärt. 
 

Hinweis: 
Da die Revision anhängig ist, können 
Einspruchsverfahren ruhend gestellt 
und Klageverfahren ausgesetzt werden. 
Im Einzelfall sollte das Führen eines 
Fahrtenbuchs in Erwägung gezogen 
werden (FG Niedersachsen, Urteil vom 
14.9.2011, Az. 9 K 394/10, Rev. BFH 
Az. VI R 51/11). 
 

 
 

Abschließende Hinweise 
 

9. Für Eltern: Beiträge zur Kran-
kenversicherung eines Kindes 

 
Nach einer aktuellen Verfügung der 
Oberfinanzdirektion Magdeburg gelten 
die vom Steuerpflichtigen im Rahmen der 



   
 

Steuer-aktuell November/Dezember 2011 Seite 6 
 
 

 
 
 
 
 

Unterhaltsverpflichtung getragenen eige-
nen Beiträge zur Kranken- und Pflege-
versicherung eines steuerlich zu berück-
sichtigenden Kindes (Anspruch auf einen 
Freibetrag oder Kindergeld) als eigene 
Beiträge des Steuerpflichtigen. 
 

Folgende Punkte sind zu beachten: 
 

- Die Beiträge können insgesamt nur 
einmal steuerlich geltend gemacht 
werden. Beantragen die Eltern den 
Abzug der Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge des Kindes in voller 
Höhe als Sonderausgaben, scheidet 
ein Sonderausgabenabzug dieser Bei-
träge beim Kind aus. 

- Der Abzug der Beiträge darf nach 
nachvollziehbaren Kriterien zwischen 
Eltern und Kind aufgeteilt werden. 

- Für den Sonderausgabenabzug 
kommt es nicht darauf an, ob die El-
tern tatsächlich die Versicherungsbei-
träge bezahlt haben. Es ist ausrei-
chend, wenn die Unterhaltsverpflich-
tung der Eltern durch Sachleistungen 
– wie Unterhalt und Verpflegung – 
erfüllt wurde. 

- Die eigenen Einkünfte des Kindes 
kürzen nicht den Sonderausgabenab-
zug (OFD Magdeburg, Verfügung vom 
3.11.2011, Az. S 2221-118- St 224). 

 
 

10. Nordrhein-Westfalen er-
 höht Grunderwerbsteuer
 satz von 3,5 % auf 5% 

 

Der Grunderwerbsteuersatz wurde in 
Nordrhein-Westfalen zum 1.10.2011 von 
3,5 % auf 5 % erhöht. Die Grunderwerb-
steuer entsteht grundsätzlich mit Ab-
schluss des rechtswirksam abgeschlos-
senen notariell beurkundeten Kaufver-
trags. Die Übergabe des Grundstücks, 
die Grundbucheintragung und auch die 
Kaufpreiszahlung haben keinen Einfluss 
auf die Steuerentstehung.  
 

Hinweis: 
Nach dem Grunderwerbsteuergesetz 
beträgt der Steuersatz 3,5 %. Seit Sep-
tember 2006 haben die Bundesländer 
die Möglichkeit, den Steuersatz selbst 
festzulegen.  

Die aktuellen Steuersätze betragen 
3,5 % bis 5 % (FinMin NRW, Mitteilung 
vom 22.7.2011). 
 

 
 

11. Verzugszinsen 
 

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist 
seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird 
jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres 
neu bestimmt.  
 
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 
1.7.2011 bis zum 31.12.2011 beträgt 
0,37 Prozent. Damit ergeben sich fol-
gende Verzugszinsen: 
 

- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 
BGB): 5,37 Prozent 

- für einen grundpfandrechtlich 
gesicherten Verbraucherdar-
lehensvertrag 

- (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 
2,87 Prozent 

- für den unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 
BGB): 8,37 Prozent 

 
Die für die Berechnung der Verzugszin-
sen anzuwendenden Basiszinssätze be-
trugen in der Vergangenheit: 
 

- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 
0,12 % 

- vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 
0,12 % 

- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 
0,12 % 

- vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 
0,12 % 

- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 
1,62 % 

- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 
3,19 % 

 
 
Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand er-
stellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es jedoch notwendig, Haftung und 
Gewähr auszuschließen. 
 

 


